
2. Abtheilung. 6. Kapitel. 

Aufnaben ver Wallerveriwaltng. 
Die Wallferbenukimng. 

Die Wafjerbenugung umfaßt 
a) Die Verforgung der Menjchen mit Waffer al3 Genußmittel zum Trinken, 

Kochen, Tränten, al3 Nemigungsmittel, ferner zum Löjchen bei Feuers- 

gefahr, als Heilmittel, namentlich) wenn es mit mineralischen Stoffen 
verbunden zu Tage tritt, endlich zur Ableitung von Abfallitoffen; 

b) die Benugung im Berfehrsinterefje; 

ce) die landwirthichaftlihe Benugung zu Bewäfjerungen, namentlich der 
Gräfereiflächen; 

d) die gewerbliche Wajjerbenußgung; 
e) die Gewinnung von Erzeugnijjen des Wafjers aus dem Thiers, Pflanzen- 

und Mineralveich, endlich von Ei3.!) 

Das preußifche Necht vegelt diefe Berhältniffe weder in ihrer Gefanmtheit, 

noch finden fich die in ihm vorhandenen hierauf bezüglichen Vorfchriften einheit- 
(ich zufammengeftellt. Auch auf diefen Gebiete wird der Mangel einer zufan- 

menhängenden Wafjergefeggebung jeit langer Zeit jchwer empfunden. Das Zu: 

ftandefommen eines einheitlichen WafjerrechtS begegnet allerdings gerade hier 
befonders erheblichen Schwierigkeiten, da die zu regelnden Materien jehr ver- 

fehiedenartige find und die nterefjen der betheiligten Kreije vielfach mit ein- 
ander in Widerjpruch ftehen. 

Einzelne der vorftehend bezeichneten Rechtsgebiete find gejeglich in einheit- 
licher Weife geregelt, wie bipmw. das Fifchereirecht, doch ift auch hier, wie dies 
der Natur der Sache nach nicht anders möglich, für die lokale Regelung im 

Wege der Bolizeiverordnung ein entprechender Spielraum belafjen. 

Die vorftehend gegebene Aufzählung erfährt durch das Leben fortwährend 
eine Erweiterung, welche die Aufitellung neuer Nechtsfäge für neue Nubungs- 
zweige nothwendig macht. Hingewiefen darf hier nur darauf werden, daß die 
Triebfraft der Gemwäfjer in neuefter Zeit jelbjt in feinen Städten und Ort- 
ichaften für die Herftellung einer befjeren und weniger fojtjpieligen Straßen- 
beleuchtung in Anfpruch genommen tft. 

') Beyrer, Dejterreichifches Wafjerrecht ©. 1-5. 
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I. Semeingebraud). 

Yuriftifch ift bei den hervorgehobenen Benußgungsarten zu unterjcheiden, ob 
e8 fich dabei um den Gemeingebrauch der fließenden Welle oder um nicht unter 
diefen Gemeingebrauch fallende Nubungsarten handelt, jowie weiter, welche der 
verschiedenen Gewäfjer hierbei in Frage fommen. 

Der Gemeingebrauch hat zur Borausfegung, daß dem Gebrauchenden die 
Möglichkeit gegeben it, an den Wafjerlauf zu gelangen. 

Bei den öffentlichen Strömen gilt diejfe Möglichkeit als eine Thatjache, 

nicht al3 ein Necht. Dem Betheiligten jteht daher auch fein Anjpruch darauf 
zu, daß ihm diefer Zugang belafjen oder bei Befeitigung desfelben eine Ent- 
fehädigung gewährt werde.) Der Staat ift berechtigt, durch Fünftliche Ver- 
anftaltungen eine bisher vorhanden gewejene Verbindung des Anliegers mit dem 
Stesme aufzuheben, doch foll dem hierdurch benachtheiligten Uferbefiger die Ber: 

bindung mit dem Flufje und dejjen Benußgung, foweit es feine wirthichaftlichen 
Suterefjen fordern, nach) $ 5 des Gejeßes vom 20. Auguft 1883, betr. die Be- 
fugnifje der Steombauverwaltung gegenüber den Uferbefiern an öffentlichen 
FSlüffen (6. ©. ©. 333), gejtattet werden. 

Auch der Gemeingebrauch kann im allgemeinen ynterefje polizeilich in be- 
ftimmter Weije geregelt und feine Ausübung an die Beobachtung beitimmter 
Borjehriften gebunden werden. 

Ueber den Gemeingebrauc hinaus darf im öffentlichen Flüffen Niemand 
etwas ohne Genehmigung der zuftändigen Behörde vornehmen, nicht genehmigte 
Anlagen können von Ddiefer jederzeit befeitigt, extheilte Genehmigungen von ihr 
jederzeit zurückgenommen werden, ohne daß den hiervon Betroffenen ein Exrjaß- 
anjpruch gegeben tft.) 

Bauten in öffentlichen Flüffen ohne ftaatliche Genehmigung find bereits 
dur) $ 62 Tit. 15 TH. IT Allg. 2. R. unterfagt. ES dürfen aber auch Bagge- 
rungen und fonjtige Veränderungen des Flußbettes ohne Erlaubniß der Yandes- 
polizeibehöwde nicht vorgenommen werden, auch bejteht fein über den Gemein- 
gebrauch hinausgehendes Necht auf Anbringung oder Beibehaltung einer Schöpf- 
vorrichtung inmerhalb eines Stromlaufes.‘) 

An PBrivatflüffen ift Jeder, jomweit nicht Jemand das ausjchliegliche Eigen- 
thum des Fluffes hat oder Provinzialgefege, Lofalftatuten oder jpezielle Nechts- 
titel eine Ausnahme begründen, berechtigt, das an jeinem Gumdjtüce vorüber- 

fließende Waffer unter den in den SS 13 flgd. des Gejeßes über die Benußgung 
der Privatflüffe vom 28. Februar 1843 enthaltenen näheren Bejtimmungen 

zu feinem Bortheile zu benugen. Wo öffentliche Pläße oder Wege das Ufer 

>) Entich. d. NReich3-®. i. E. ©. vom 9. Mat 1881 und 26. Juni 1882 — Preuß. 
Berw. Bl. Bd. 2 ©. 352 und Bd. 3 ©. 3%. 

3) Entjeh. d.D.3B. ©. vom 11. Mai 1896, XXX 295, und vom 27. November 1897, 

XXX a0, 
+) Entf. d.D.B.G. vom 22. Februar 1894 — Mittheilungen aus der Necht- 

fprechung der VBerwaltungsgerichte Bd. I ©. 50, und vom 18. März 1897 — Preuß. Berw. Bl. 

BH. XIX ©. 61.
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eines Privatfluffes bilden, ift der Gebrauch des Waflers zum Trinken md 

Schöpfen einem “Jeden geftattet, jofern e8 nach Entfcheidung der Ortspolizei- 

behörde ohne Gefahr für die Bejchädigung des Ufers gefchehen kann. Be- 
jondere Beltimmungen über die Einführung von Steinen, Sand, Erde und 
jonftigen Materialien enthalten die SS Aımd 5a. a. ©. (VBergl. Kapitel -IT Nr. 2). 

Die Benugung nicht öffentlicher Gewäffer vichtet fich im Allgemeinen nach 
privatrechtlichen Beftimmungen, gemeine Gefahr berechtigt die Volizeibehörde auch 
hier zu Eingriffen. 

N. Benußung für den Derkehr. 

- Die Benugung der öffentlichen Gemwäfjer für den öffentlichen Verkehr ift 
an fich einem Jeden gejtattet, die Wafjerftvaße unterjcheidet fich in diejer Be- 
ziehung nicht von den öffentlichen Straßen auf dem feiten Lande. eder, deijen 
Verkehr fich auf der Wafjerftraße bewegt, hat indeffen die von den zuftändigen 
Behörden erlaffenen Anordnungen zu beachten. Diejelben finden ich theilweije 
in einheitlichen Polizeiverordnungen zufammengeftellt, theilweife find je nach Be- 
darf einzelne Arten der Verfehrsausübung polizeilich geordnet oder fir Kleinere 
Slußabjchnitte örtlich begrenzte Verordnungen erlafjen. 

Die maßgebenden VBorfchriften für die Weichfel faßt die Bolizeiverordnung, 
betreffend die Ausübung der Schiffahrt und Flößerei auf der Weichjel und der 
Nogat, jowie auf dem jchiffbaren Theil ihrer Nebenflüffe (die Drewenz von 

Leibitfch abwärts und die jchiffbaren Strecken des Ferfe- und des Schwarzwafjer- 
flufjfes), vom 7. März 1895 (Beilage zum Ahmtsbl. der Kol. Neg. zu Danzig 

Jr. 13) zufammen. Diefelbe enthält in den SS 1—5 Allgemeine Vorfchriften 
zur Sicherung des Schiffsverfehrs und der Flößerei (verantwortlicher Führer, 
Kontrolle der Mannfchaften, Ausrüftung der Schiffe und Flöße mit den für den 
Betrieb nothwendigen Gegenjtänden und Nettungsvorrichtungen), 

S 6 Beitimmungen über die Bordhöhe der Fahrzeuge, 
» 7 über deren Bemannung, 

» 9 über die Maße und Benennung der Flöße, 
„ 10—20 und 22 allgemeine Borjchriften für den DBerfehr der Fahrzeuge 

und Zlöße (Wettfahrten, Abjtände, Ueberholen, VBorbeifahren an tief 
geladenen Fahrzeugen, Verhalten der Auder- und Segelboote, jowie der 
fleinen Schiffe unter 20 Tonnen Tragfähigkeit), 

„ 23 über Vorbeifahren an Fähren, 
» 24 Fahrt durch Brüden, 
„ 25 Schuß der Telegraphenfabel und fonftiger ähnlicher Einrichtungen, 
„ 26 Verhalten bei ungenügender Fahrtiefe, 
» 27 Berhalten bei Dunkelheit, Nebel und Schneefall, 
„ 28 Verhalten gegenüber den Strombanarbeiten, 
„ 29 Schonung der Schiffahrts- und Warnungszeichen, 

„ 30 Verhalten in Ntoth und Gefahr, 
„ 32—37 Anlegen und Ankern,
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$ 46 Transport von Sprengitoffen, 
„ 47 md 48 Bezeichnung der Schiffe und Flöße, 
„ 49 DBerftauung der Ladungen. ; ; 

Bejondere Polizeiverordnungen beftehen für einzelne Brücken, Fähren 

und Häfen. 

IM. Landwirthfhaftlihe Benußung. 

Die Frage, ob bei Anträgen eines Uferbefizers auf Einväumung oder Be- 
fchränfung von Nechten behufs Ausführung oder Erhaltung von Bewäfjerungs- 
anlagen ein überwiegendes Landeskulturinterejfe vorwaltet (SS 30—32 de3 Ge- 

jeßes vom 28. Februar 1843), ift nad) $ 76 des Zuftändigfeitsgejeges: vom 
1. Auguft 1883 von dem Kreis-(Stadt-)Ausjchuffe zu entjcheiden. Den Anträgen 
müffen ein Situationsplan, die erforderlichen Nivellements und ein jachverjtändiges 
Gutachten beigegeben fein, auch müfjen fie die Erklärung enthalten, daß PBro- 
vofant bereit ift, die Koften der von den Behörden für nothwendig erachteten Er- 
mittehmgen zu tragen und auf Verlangen vorzufchteßen, auch die Provofaten 
vollftändig zu entfchädigen ($ 31 Gefeg vom 28. Februar 1843). Behufs 
Prüfung des Antrages an Ort und Stelle und VBernehmung der Betheiligten 
ernennt der Ausschuß einzelne feiner Mitglieder oder andere Sachverftändige, 

welche das Ergebniß der Erhebung unter Beifügung ihres Gutachtens feitzu- 
jtellen haben. 

Der Kreis-(Stadt-Ausfchuß befchließt jodann über die Vorfrage, ob ein 

überwiegendes Landesfulturinterefje vorwaltet; gegen feinen Bejchluß findet nach 
$ 121 des Landesverwaltungsgejeges vom 30. Juli 1883 die Bejchwerde an 
den Bezirksausfchuß ftatt. Nach endgültigem Abjchluß diejes Vorverfahrens er: 
nennt der Kreis-(Stadt-JAusjchuß die Kommifjarien für das fernere Verfahren, 
welche nach) Maßgabe der SS 33—88 des Gejebes vom 28. Februar 1843 
unter Mitwirkung des Landraths und unter Berücjichtigung des öffentlichen 
Sntereffes die gejtellten Anträge zu prüfen und den Plan für die Ausführung, 
Einrichtung und Benugung der Anlage aufzuftellen haben. Dabei haben fich die 
Kommiffarien nach $ 39 a. a. D. die gütliche Beilegung der Streitpunfte mög- 
licht angelegen fein zu lafjen. Der Plan ift den Parteien zur Erklärung vor- 
zulegen umd jodann mittelft gutachtlichen Berichts dem Kreis-(Stadt-)Ausjchuffe 
einzureichen: Diefer muß nach $ 41 a.a.D. in Hinficht auf die Art der Aus- 
führung, der Anlagen und deren Benußung, fowie rückichtlich der zur Ueber- 
wachung derjelben nöthigen Maßregeln Alles feititellen, was im bejonderen, wie 

. im öffentlichen Sntereffe erforderlich ift. Der Ausfchuß bejchließt demnächft über 
die Genehmigung der Anträge und die Zuläffigkeit der erhobenen Widerfprüche 
und jtellt die Bedingungen der Ausführung und Benugung, fowie eine Frift 
feft, binnen welcher die Anlage von dem Unternehmer bei VBerluft feines Nechtes 
ausgeführt fein-muß. Gegen den Beichluß ift der Antrag auf mündliche Ver: 
handlung im Berwaltungsitreitverfahren zugelaffen, das Urtheil Fann mittelft der 
Berufung an den Bezivksausfhuß und der Nevifion an das Oberverwaltungs-
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gericht angefochten werden. Nach Nechtsfraft des Urtheils beftellt der Kreis- 
(Stadt-JAusfhuß behufs Feititellung der zu leiftenden vollftändigen Entfehädigung 
endgültig Taratoren und jegt den ermittelten Entjehädigungsbetrag unter Zu- 
jchlagung von 25 % zur Taxe durch Endurtheil feit. Die Koften der Abjchägung 
hat der Unternehmer der Bewäfjerungsanlagen allein zu tragen. Dem Berechtigten 
jteht gegen das Endurtheil binnen jechs Wochen al3 alleiniges Nechtsmittel die 
Berufung an das Oberlandesfulturgericht zu, dem Unternehmer der Anlage ift 
ein Nechtsmittel gegen das Endurtheil nicht gegeben. Der Lebtere fann auch 
nach definitiver Feltfegung der Entjchädigungsjumme von der Ausführung der 
Bewäljerungsanlagen Abjtand nehmen, er hat aber in diefem Falle auch die 

dem Provofaten auferlegten Koften zu tragen. Die Einziehung und Auszahlung 

oder Hinterlegung der Entjcehädigungsfumme liegt dem Landrath, in Stadtkreifen 
den Gemeindevorftänden ob. Die Ausführung der Bewäfjerungsanlage darf erft 
nach Zahlung oder Hinterlegung der Entjchädigungsfumme erfolgen, die Hex- 
ftellung fann indefjen vorläufig von dem Kreis-(Stadt-Ausjehuß gejtattet werden, 
wenn der Unternehmer die von diejer Behörde fetzuftellende Sicherheit Leiftet. 
(Vergl. 8S 40—55 des Gejeges vom 28. Februar 1843 in Verbindung mit den 

SS 77—80 des Zuftändigfeitsgejeges vom 1. Auguft 1883.) 
Nach $ 19 des Gefeges vom 28. Februar 1843 ift der Uferbefiger auch 

befugt, die Vermittelung der Bolizeibehörde in Anfpruch zu nehmen, 

1. wenn ex fich darüber Sicherheit verfchaffen will, welche Widerjpruchs- 

rechte oder Entfehädigungsanfprüche in Beziehung auf die von ihm beabfichtigten 
oder jchon getvoffenen Berfügungen 

a) über das zu Bewäfjerungen zu verwendende Wafler, 
b) über die zu bewäfjernden ihm zugehörigen Grundftüce, 
e) über denjenigen Theil, jowohl eigener al3 fremder Grumndftüce, welcher 

zu den Wafferleitungen dienen joll, 
ftattfinden, 

2. wenn er zur Ausführung neuer, oder zur Erhaltung bereits ausgeführter 
Bewäfjerungen verlangt, daß ein Anderer ihm ein Necht einräume, vder fich 
die Einfchränkung eines Nechtes gefallen lafje, welches einen Widerjpruch gegen 
die Anlage begründen wirde. 

Das in Fällen des $ 19 Nr. 1 durch den Kreis-(Stadt-) Ausjchuß zu ver- 
anlafjende Präklufionsverfahren vichtet fich nach den SS 20—22 a. a. D. umd 
S 74 des AZuftändigfeitsgejeßes. Gegen die Präklufion kann binnen 2 Wochen 

bei dem Kreis-(Stadt-)Ausfhuß ein Neftitutionsgefuch angebracht werden, über 

welches im DVerwaltungsftreitverfahren zu entjcheiden tft. Das auf Berufung 
ergehende Urtheil des Bezivksausfchuffes ift endgültig. nm gleicher Weife. ift 
auch bei Entwäfjerungsanlagen nad) Maßgabe des Gefehes, betreffend das für. 
Entwäfferungsanlagen einzuführende Aufgebots- und PBräflufionsverfahren, von 
23. Januar 1846 (©. ©. ©. 26) zu verfahren. Der Präflufionsbefcheid behält 
alle angemeldeten Rechte ausdrücklich vor, während er die nicht angemeldeten 
ausjchließt. 

Bei Entwäfferungsanlagen werden jedoch nad) $ 4 des Gejehes vom 

23. Januar 1846 die Befiger derjenigen Grumdftüce, welchen das Wafjer zu-
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geleitet wird, hinfichtlich der ihnen durch die neue Zuleitung erwachjenden Nach- 
theile von der Präklufion nicht betroffen. Wegen der angemeldeten und vorbe- 
haltenen Widerjpruchsrechte und Entjchädigungsanjprüche hat fich der Unter: 
nehmer mit den Betheiligten auseinander zu fegen. Ueber Widerjprüche gegen 

eine Bewäfjerungsanlage findet nach) $ 75 des Zuftändigfeitsgefeges da3 Ber- 
waltungsftreitverfahren ftatt, in Uebrigen ift die Klage im ordentlichen Nechts- 
wege zuläfjtg.”) 

Hinfichtlich des Verfahrens in Gemäßheit des $ 19 Wr. 2 des Gejebes 
vom 28. Februar 1843 find die Beftimmungen in den SS 24 food. a. a. D. zu 
beachten. 

IV. Sewerblihe Benußung. 

Die gewerbliche Wafferbenugung fann in der verjchiedeniten Weife ftatt- 
finden, fie kann insbefondere in der Entnahme des Waffers, der Ableitung von 
Abfällen der Fabrikation, fowie von Waffer, welches durch feine gewerbliche Be- 
nußung verumveinigt ift -und endlich in der Einftellung der Wafjerkraft in den 
Dienjt des Gewerbebetriebes beitehen. 

1. Wafjerentuahme und Ginführung fremder Stoffe. 

Die Entnahme von Waffer wird der Negel nach zuläffig jein, infoweit 

hierdurch das allgemeine nterejfe nicht verlegt wird und diefe Entnahme fich 
in den Grenzen des Gemeingebrauches hält. Eine Genehmigung der Behörde 

bei öffentlichen Gewäfjern wird in den Fällen unerläßlich fein, in denen für die 
Entnahme bejtinmmte Vorrichtungen hergeftellt und mit dem Gewäfjer in dauernde 
Verbindung gebracht werden. Bei Privatgewäflern wird die Zuftimmung der 
Eigenthümer oder fonftiger Berechtigter eingeholt werden müfjen. Die Einführung 
und das Einwerfen fremder Stoffe in die Wafferläufe liegt im Allgemeinen in 
der Natur der Sache und bleibt in bejchränftem Maße oder an Strömen mit 
ftarfem Gefälle und großer Waffermaffe an fich wirkungslos, diefe Handlungen 
fönnen indeffen zu einer Schädigung der Allgemeinheit führen, wenn die hinein- 
geleiteten Abwäfjer und hineingeworfenen Stoffe geeignet find, das Wafjer ge- 
fundheitsjchädlich zu machen oder dasfelbe für einzelne beftimmte Zwece un- 
brauchbar werden zu lafjen, oder wenn durch fie eine Beeinträchtigung wejent- _ 
licher Wafjernugungen herbeigeführt, beifpielsweife der Fijchbeitand vernichtet 
wird. Wie in der Nechtiprechung. des NeichSgerichts wiederholt anerkannt ift, 
darf auch eine bloße Verunreinigung des Waffers nicht in einer über den Ge- 
meingebrauch hinausgehenden Weife jtattfinden und der Unterlieger ift berechtigt, 
‚einer über dies Maß hinausgehenden Verunreinigung im Wege der Klage ent- 
gegenzutreten. 

Die PVolizeibehörde ift Kraft der ihr aus $ 10 Tit. 17 Th. IT Allg. Land- 
vecht und aus dem Gefege über die Bolizeiverwaltung vom 11. März 1850 zu= 

’) Entf. d. DO. U. ©. vom 13. Dftober 1887, XV 834, und vom 4. Juni 1888, 

XVI 308. 
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ftehenden Befugniß berechtigt, Mißftände der gedachten Art jowohl durch Bolizei- 

verordnung wie durch Berfügung im Cinzelfalle abzuftellen, infoweit eine 
unmittelbare Gefahr für das Publiftum oder einzelne Mitglieder desjelben daraus 
entjteht oder die Aufrechterhaltung der Ordnung, Sicherheit und Leichtigkeit des 
Berfehrs auf den Ufern und den Gewäfjern ihr Einfchreiten bedingt. 

Für gewerbliche Unternehmungen kommen für das Deutfche Neich die 
SS 16 fgd. der NeichSgewerbeordnung in Betracht, nach welchen bei einer An- 
zahl gewerblicher Anlagen, welche durch die örtliche Lage oder die Befchaffenheit 
der Betriebsjtätte für die Beliger oder Bewohner benachbarter Grundftücke oder 
für das Publikum überhaupt erhebliche NVachtheile, Gefahren oder Beläftigungen 
herbeiführen fünnen, die gewerbepolizeiliche Genehmigung ertheilt, verfagt oder 
an Bedingungen geknüpft werden fan, je nachdem fich bei der vorgängigen 
Brüfung herausftellt, daß die Anlage erhebliche Gefahren, Nachtheile oder Be- 

läftigungen herbeiführen ann. Die Prüfung hat fich zugleich darauf zu erftwecten, 
ob bei der Anlage die betehenden baus, feuer und gejundheitspolizeilichen Vor- 
jcehriften beachtet find. Der genehmigenden Behörde Tiegt e3 hiernach auch ob 
wegen DBerhütung einer gemeinfchädlichen Verunreinigung der Wajjerläufe durch 
gewerbliche Gebrauchs: und Abfallwälfer unter Berücjichtigung der von den 
Betheiligten erhobenen Einwendungen VBorforge zu treffen und geeigneten Falles 
die Anbringung von Klär- und Neimigungsvorrichtungen anzuordnen. Das Ver- 
zeichniß der gemäß S 16 Eonzeffionspflichtigen Anlagen wird nach Maßgabe des 
Bedürfniffes fortdauernd ergänzt. Die landesrechtlichen Vorfehriften über die 

Verunreinigung der Wafjerläufe kommen bei der aus $ 16 zu treffenden Ent- 
jcheidung als bindend nur injoweit in Betracht, als fie fich als bau=, feuer- oder 

gejundheitspolizeiliche VBorjchriften im Sinne des $ 16 darftellen. 

Die Beltimmung des $ 3 des Gejeges über die Benußung der Privat: 
flüffe vom 28. Februar 1843 ermächtigt die Bolizeibehörde, die Zuleitung des 
zum Betriebe von Färbereien, Gerbereien, Walken und ähnlichen Anlagen be- 

nußten Waffers zu unterfagen, wenn dadurch der Bedarf der Umgegend an 

veinem Waffer beeinträchtigt oder eine erhebliche Beläftigung des Bublitums 

verurfacht wird. Die VBorfehrift des S 6 a. a. D., wonach die Anlegung von 
Flachs- und Hanfröthen von der Bolizeibehörde unterfagt werden fann, wenn 

folche die Heilfamfeit der Luft beeinträchtigt, oder zu den in $ 3 erwähnten 

Nachtheilen Anlaß bietet, oder den freien Abfluß des Wafjers behindert, hat 
ihre Bedeutung duch S 44 des Fifchereigefeges vom 30. Mai 1874 verloren. 
Das Nöthen von Flachs md Hanf in nicht gefchlofjenen Gewäfjern tft nach der 
(egterwähnten Beftimmung allgemein verboten und mur noch mit Genehmigung 
des Bezirksausfchuffes ausnahmsmweife zuläfig ($ 99 Nr. 2 des Zuftändigkeits- 
gejeges). 

Die Kabinetsordre vom 24. Februar 1816 (G. ©. ©. 108) feßt zur Ber- 

hütung der Verunreinigung der fehiff- und flößbaren Flüffe und Kanäle feit, daß 
fein Befiger von Schneidemühlen Sägefpähne oder Borke und überhaupt Ittemand, 
der eines Flufjes fich zu jenem Gewerbe bedient, Abgänge in jolchen Mafjen 
in den Fluß werfen darf, daß derfelbe dadurch nach dem Urtheil dev Provinzial 
(Landes)-Bolizeibehörde erheblich verunveinigt werden Fann.
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Durch Minifterial-Erlaß vom 1. September 1877 (Min. BL. f. d. i. Verm. 
©. 257) ift im Intereffe der Freihaltung der Flüffe und Wafjerläufe von Ver: 

unveinigungen vorgefchrieben, daß für jtädtifche Entwäfjerungs- und Kanalijations- 
anlagen vor der Genehmigung die Zuftimmung der betheiligten Mintfter ein- 
geholt werden muß. Die Beachtung diefer Borjehrift it duch Erlaß vom 
8. September 1886 (Min. BL. f. d. 1. Verw. ©. 233) in Erinnerung gebracht. 

Die bejonderen für die Fifcherei erlaffenen Vorfchriften werden weiter unten 
zur Erörterung gelangen. 

Ein Verbot der Verunreinigung des Flußbettes und der Häfen, die Ab: 
lagerung von Schutt und Abraum aller Art amı Stromufer und an folchen 
Stellen des Hochwafjergebietes, wo eine folche Ablagerung befonders unterjagt 

it, jowie des Auswerfens von Gegenjtänden, die dem Schiffsverkehr hinderlich 
werden oder DVerflachungen erzeugen können, findet fich in a 44 der Bolizeiver- 
ordnung vom 7. März 1895. 

2. Der Wafferftan. 

Bon erheblichitev Bedeutung für die Wafferbenugung ift der Wafleritau. 

Die Kulmifche Handfefte bejtimmte, daß Feder, dejjen Acker ein taugliches Ge- 
wäjjer berührt, auf eigene Koften und zu eigenem NuGen nur eine einzige Mühle 
darauf anlegen dürfe, und daß, wenn eine etwa vorhandene größere Wajjerfraft 

durch Anlage von mehreren Mühlen ausgenußt werden fol, der Orden ein Drittel 
der Baufojten tragen und ebenfo viel von dem Ertrage ziehen jolle. Diefe Be- 
ftimmung tft nicht lange eingehalten, der Orden behielt fich vegelmäßig die Anlage 
und Ausnugung der Mühlen jelbit vor und legte, wenn ex fie einem Dritten ge: 
ftattete, einen fejten Zins auf jedes Nad.°) 

Der Orden elbit ging fait regelmäßig bei der Ueberbrücdung von Sümpfen 
in der Weije vor, daß er als Brückenkopf eine befeftigte Mühle anlegte. Unter 

der polnischen Herrfchaft gingen vielfach Mühlen des Ordens in ftädtifchen Be- 
ji über, jo wurden durch ein von König Kafimir ausgeftelltes Brivilegium vom 
26. Auguft 1457 die in und bei der Stadt Thorn belegenen Ordensmühlen 
Eigenthbum der Stadtgemeinde Thorn.) Die Erlaubniß zur Anlegung von 
Wafjermühlen erfolgte auch in polnischer Zeit durch Königliches Privilegium; bipw. 
erhielt im Jahre 1528 die Stadt Thorn die Erlaubniß, die fogenannte PBapier- 
mühle über die Drewenz zu erbauen.°) 

Bejchwerden über unberechtigtes Aufjtauen waren beveit3 zu jener Zeit 

nicht felten; im Sabre 1552 bejchwerte fich die Stadt Straßburg in W.-Br. 

dariiber, dab die Stadt Thorn durch Aufftauen des Wafjers in der Drewenz 

°) Lohmeyer a. a. D. ©. 170. Ein Privilegium des Hochmeilters Winrich von 
Knipprode für eine Mühle an der Montau vom Jahre 1352 findet fich bei Wegner 

„Der Kreis Schweß”, Bd. II ©. 74 abgedruckt. In der Handfejte der Stadt Schweb 
von 1385 heißt es: „Doch nehmen wir aus, die bürger uns nicht wehren follen, was 
möbhlen unde teiche voir in ihrer freiheit machen wollen oder fehutten.” Wegner a.a.O. ©. 85. 

?) Reftner a. a. DO. ©. 134. 

°) Wernide a. a. D. I ©. 321.
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an der Mühle in Leibitjch ihren Wiefen, Mauern und Thürmen großen Schaden 
zufüge.?) 

Aechnliche Beichwerden wurden feitens der Stadt Thorn laut, als 1704 
der Staroft von Krobie eine Kämpe von 70 Ellen Länge durchftechen und einen 

Graben von 7 Ellen Breite hevftellen Kieß, um durch diefen die Strömung der 
Drewenz von der Leibitjcher Mühle nach der von ihm am jenfeitigen Ufer an- 

gelegten Ecdarts-Mühle zu leiten. 

Die früher jehr große Zahl dev Mühlen, welche vielfach auf die Vorfluth: 
verhältniffe ungünftig einwirkten, hat fich in Folge der veränderten Smdufteie- 
verhältnifje erheblich verringert, e8 walten jedoch in diefer Beziehung noch viel- 
fach Verhältnifje vor, die eine Aenderung erwünjcht erfcheinen Laffen. 

Gegenwärtig bedürfen Stauanlagen für Waffertviebwerfe nach SS 16 flgd. 

der NeichSgewerbeordnung einer gewerbepolizeilichen Genehmigung. Bei der 
diefer vorausgehenden Prüfung find auf bejonderen Privatrechtstiteln be- 
vuhende Emmendungen nicht zu berückfichtigen, fondern auf den Nechtsweg zu 
verweijen. Die Extheilung der Konzeffion fteht einer Inhibirung der Anlage 
auf Grund eines im ordentlichen Nechtswege erjtrittenen Erfenntniffes nicht ent- 

gegen. Sonftige auf dem Nachbarrecht beruhende Einwendungen haben bei dem 
Konzejftonsverfahren ihre Erledigung zu finden. Soweit jolche Einwendungen 
unberückfichtigt geblieben find und zur Abwehr nachtheiliger Einwirkungen, welche 
von einem Grmdjtüc aus auf ein benachbartes geübt werden, dem Eigenthümer 
oder Befiger des Leßteren eine Privatllage gewährt ift, kann mit derfelben nach 

$ 26 der NeichSgewerbeordnung nicht die Befeitigung oder Einftellung des Ge- 
werbebetriebes, für welchen die Stauanlage genehmigt ift, fondern nur die Her- 
jtellung von Eimvichtungen, welche die benachtheiligende Einwirkung ausschließen 
oder, wo folche Einrichtungen nicht angängig oder mit dem betreffenden Ge- 
werbebetriebe unvereinbar find, Schadenserjat verlangt werden. Neben den 

reichSgejeßlichen Beftimmungen find nach $ 23 Abf. 1 der R. Gem. O. bei den 
Stauanlagen für Wafjertriebwerfe auch die landesgejeglichen Borjehriften anzu- 

wenden. Einwendungen, welche auf Grund der Landesgefege von den Betheiligten 
erhoben werden, gelten nicht als befondere privatrechtliche Titel.) Zu den in 

Frage fommenden landesrechtlichen Beftimmungen gehören auch diejenigen über 
die Feititellung des Staumaßes und die Sebung eines Merkpfahles.!') Die 
gewerbepolizeiliche Genehmigung ift nach) $ 25 a. a. D. auch bei einer wejent- 
lichen Aenderung in der Lage und Bejchaffenheit der Betriebsftätte und bei 
wejentlichen Veränderungen in dem Betriebe der Anlage erforderlich. Was als 
„wejentlich” anzufehen ift, ift nach der thatjächlichen Yage des Einzelfalles zu 

beurtheilen. Maßgebend find dabei die Nückfichten, welche nach dem Willen des 
Gefeßgebers überhaupt dazu geführt haben, die Genehmigungspflicht Für Anlagen 
diefer Art einzuführen. "?) 

9) Wernide a. a. DO. I ©. 16. 

109) Entfeh. d. Neich3-G. vom 20. Mai 1885, BD. 13 ©. 52 flgde. 

1) Entf. d. DO. 3. G. vom 5. Dezember 1895, XXIX 279 flgde. 

1) Entjch. de8 D. 3. ©. vom 17. Dezember 1883, X 277 flgde.
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Fir die Erneuerung einer Anlage oder einzelner Theile derjelben in un- 

veränderter Weile ift veichsgefeglich eine Genehmigung nicht vorgefchrieben. 
$ 232 Tit. 15 Th. II Allg. Landrechts fieht indefjen fir Mühlen an öffentlichen 
Flüffen vor, daß auch für den Wiederaufbau einer alten eingegangenen Mühle 

oder die Veränderung einer folchen die Anzeige bei der Landespolizeiinftanz zu 

erfolgen hat, deren Anweifungen befolgt werden müffen. Für Mühlen an 
Brivatflüffen aber beftimmt $ 235 Tit. 15 Th. II Allg. Landrechts, daß auch 
der Mühlenberechtigte, welcher eine eingegangene Mühle wieder herftellt oder jie 
an einen anderen Ort verlegen will, hierzu die Genehmigung der zuftändigen 
PVolizeibehörde einzuholen hat. (Vergl. die SS 6 flgde. des Edifts wegen der 
Mühlengerechtigfeit vom 28. Oftober 1810 — ©. ©. ©. 95.) 

Eine auf Grund der SS 16 flgde. der R. Gew. D. extheilte Konzejjion 
erlifcht, wer nicht innerhalb der bei der Genehmigung gejegten Frift oder, wenn 
eine fulche nicht gefegt ift, binnen SJahresfrift von ihr Gebrauch gemacht ift, 
fowie wenn der Sinhaber der Genehmigung den Betrieb während eines Zeit 
vaumes von drei Jahren eingeftellt hat, ohne eine Verlängerung der Friit nach- 

- gefucht oder erhalten zu haben ($ 49 a.a. OD.) Eine einmal ertheilte Ge- 
nehmigung bleibt jo lange in Kraft, als feine Aenderung in der Lage und Be- 
ichaffenheit der Betriebsftätte vorgenommen wird ($ 25 a. a. D.). Nur wegen 
überwiegender Nachtheile und Gefahren für das Gemeinwohl fann die fernere 
Benußgung der genehmigten Anlage durch die höhere VBerwaltungsbehörde unter- 
jagt werden, doch ift dem Befiger in diefen Falle für den erweislichen Schaden 

Erfaß zu leiten. 

Weiter als das Neichsrecht gehen die vorerwähnten Beftimmumngen des 
Allgem. Landrechts und des Edifts vom 28. Oftober 1810, ferner der $ 27 der 
preußifchen Gewerbe-Ordnung vom 17. Januar 1845 (6. ©. ©. 41) und der 

$ 1 des Gejeges, betreffend Errichtung gewerblicher Anlagen, vom 1. Juni 1861 
(8. S. ©. 749), nach welchen auch alle Triebwerfe ohne Stauanlagen ge- 
nehmigungspflichtig find, alfo auch Schiffsmühlen, Wafjerjchöpfräder und ver- 
gleichen. '?) 

Die Sebung eines Merkpfahles ift im Gebiet des Allg. Landrechts ge- 
jeßlich nicht vorgejchrieben, fie wird indejjen nach Maßgabe des Minifterial- 
Erlafjes vom 14. Juni 1847 Min. BL. f. d. i. Berw. ©. 136) bei den 
genehmigungspflichtigen Stauanlagen für Wafjertriebwerfe ftetS gefordert. S 1 

des Vorfluth-Edikts vom 15. November 1811, welches in den SS 1/9 von der 
Negelung des Wafjerjtandes bei Staumerfen durch Segung eines Merkpfahles 
handelt, jchveibt vor, daß bei den Mühlen oder anderen duch Wehre oder 
Schleufen veranlaßten Störungen, bei denen der Wafferftand noch nicht durch 
einen unter polizetlicher Aufficht gefegten Merkpfahl bejtimmt ift, fich jeder 

Bejiger diefer Anlagen die Segung eines folchen auf Antrag und Koften 
derer, die dabei intereffirt find, gefallen Laffen muß. Die Grundfäbe, nach 
welchen hierbei zu verfahren tft, find in den SS 4 und 5 des Borfluth-Edikts 
enthalten. it eine Einigung nicht zu evzielen, jo greift das Verwaltungs- 

13) Vergl. die Min.-Erlaffe vom 14. Dezember 1850 — Min.-Bt. f. d. i. Berw. von 

1851 ©. 15 — und vom 28. Auguft 1867 — Min. BI. f. d. i. Verw. ©. 380. 
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ftreitverfahren Bla, während dejjen Dauer eine interimiftiiche Feitfegung 
de8 Wafjerjtandes durch den SKreis-(Stadt-Ausfhuß nah S 6 a. a. D. ftatt- 
finden fann. 

Auf Grund von Brivat-Vereinbarungen gejeßte Stauzeichen haben nur 

Bedeutung für die Kontrahenten, dagegen gilt die Seßung eines Merfpfahles in 
der durch das Gejeb vorgejchriebenen Weife als ein öffentlich vechtlicher Be- 

ftimmungsaft.'%) 

An dem Mertpfahle muß der im Sommer und der im Winter zuläffige 
höchite Wafferftand ganz deutlich erkennbar bezeichnet werden, die Segung der 
Merkpfähle für den niedrigiten zuläffigen Wafjeritand fol nah S3 a.a. D. 

nu erfolgen dürfen, wen ein Müller die Verpflichtung hat zur Erhaltung der 

Schiffbarkeit eines Gewäfjers das Oberwaffer feiner Mühle auf einer gewiljen 

Höhe zu erhalten. 
Während welcher Zeit nur der niedrige Sommerwafjeritand zu halten ift, 

richtet fich nach S 7 a. a. D. zunächft nach Verträgen und vechtsfräftigen Ur- 
theilen, in deren Ermanglung nach den Brovinzialgejegen. Fehlen auch jolche, 
jo liegt die Feititellung ebenfalls den Kommifjarien ob. 

Kein Beliger von Mühlen darf den Wajferftand über die durch den 

Merkpfahl feitgefegte Höhe aufjtauen. Sobald das Wafjer über diefe Höhe 
wächft, hat er den Abfluß desjelben unentgeltlich jofort und andauernd jo lange 
in der durch $ S a. a. DO. bezeichneten Weife zu befördern, bi das Wafler 

wieder auf die Durch den Merkpfahl bejtimmte Höhe herab gefallen it. Staut 
er über die zuläffige Höhe oder verabfäumt er, vechtzeitig das Wafjer abzulafjen, 
fo hat die örtliche Bolizeibehörde auf Antrag der Interejfenten die m $SSa.a.D. 
vorgejehenen Maßnahmen auf Gefahr und Koften des Miühlenbefigers vornehmen 
zu lafjen, der, abgefehen von feiner Erfaßpflicht und unabhängig davon, ob über- 

haupt ein Schaden entftanden ift, mit einer Bolizeiftrafe von 60 bis 150 Mark 

belegt werden fann. 
Hinfichtlich der Privatflüffe find die Grundfäge für die Benugung des 

vorüberfliegenden Wafjers in den SS 13, 16 und 17 des Gejeßes von 
28. Februar 1843 niedergelegt, durch welche die SS 238, 239, 246 Tit. 15 
TH. IT Allg. Landrecht3 und der $ 7 des Edifts vom 28. Dftober 1810 wejent- 
liche Aenderungen erfahren haben. Die legterwähnten Borfchriften finden gegen- 
wärtig nur noch auf Gräben Anwendung. ") 

Nach den SS 11, 12 de3 Vorfluth-Edifts vom 15. Vovember 1811 jollen 
die Miühlenbefiger und alle, welche jonft den Abfluß eines Gewäfjers anzubhalten 
berechtigt find, den freien Lauf desjelben nach Beftimmungen des Kreis (Stadt-) 
Ausfchuffes ganz oder zum Theil wieder heritellen, jobald hieraus ein offenbar 

überwiegender Vortheil für die Bodenkultur oder Schiffahrt entjteht. Dieje 

Verpflichtung fann bis zur gänzlichen Wegräumung von Wafjermühlen ausge 

1), BVergl. Neich3-Strafgefegbuch $ 274 Ver. 2. 
5) Hinfichtlich der Mühlen und Triebwerke, welche bei der Publikation des Gejeßes 

vom 28. Februar 1843 zu Necht bejtanden, vergl. die Entjch. des Ob. Trib. vom 13. Febr. 
1857 Bd. 37 ©.173 und vom 5. November 1861 in Strieth. Arch. Bd. 44 ©. 49, jowie 

die Entjch. d. R. Ger. vom 24. November 1886 bei Gruchot: Beiträge Bd. 31 ©. 418.
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dehnt werden. Weitere VBorausjegung der Maßnahmen diefer Art ift indejjen 
die vorgängige Sicherung der dem Müller oder den fonft Berechtigten zu ge 
währenden vollftändigen Entjchädigung.'‘) 

Die Beitimmung über die Behörden, welchen die Genehmigung von Stau- 
anlagen fir Waffertriebwerfe obliegt, und das hierbei zu beobachtende Verfahren 
ift in der Neich8-Gewerbeordnung der Landesgefeßgebung überlaffen. 3 find 
indefjen gewiffe grundlegende Vorjchriften vorgefehen, mit welchen die Landes- 
gefeßgebung zu rechnen hat. Diejelben finden fich in den $$ 17—21 der Neichs- 
Gewerbeordnung. Diejelben VBorfchriften, jedoch mit gemijien Modifikationen, 
find na) $ 25 a. a. DO. auch bei Anträgen auf Genehmigung von wejentlichen 
Veränderungen der Betriebsftätte oder im Betriebe der Anlage anzımenden. 
Das Verfahren, betreffend die Unterfagung der Benubung eimer genehmigten 
Anlage (88 51, 52, 54 a. a. D.), regelt fich nach den SS 20, 21 a. a. D., (vgl. 
auch Die Ausführungsanweifung zur Gewerbeordnung vom 4. September 1869 
— Min. BL. f. ». i. VBerw. ©. 202). In Preußen befchliegt über Anträge auf 
Genehmigung zur Errichtung oder Veränderung von Stauanlagen für Wafjer- 

- triebwerfe der Kreis-(Stadt-) Ausschuß, in den einem Landkreife angehörigen 
Städten mit mehr als 10000 Einwohnern der Magiftrat, und über die Unter- 
jagung der Benußung einer gewerblichen Anlage wegen überwiegender Nachtheile 
und Gefahren für das Gemeinwohl der Bezirksausfchuß. Die Bejchwerde geht 
an den Minifter für Handel und Gewerbe; jofern bei Stauanlagen Yandeskultur- 
interefjen in Betracht kommen, ift der Minifter für Landwirthichaft zuzuziehen- 
(SS 109, 112, 113 des Zuftändigfeitsgejeßes). 

‚Behufs Feitfegung der Höhe des Wafjerftandes find nach S 67 des Zu- 
ftändigfeitsgejeßes die Kommifjarien!?) endgültig durch Beichluß des Kreis: 
(Stadt-)Ausfchuffes zu ernennen. Gegen die durch die Kommifjarien beim Manz- 
gel vechtsverbindlicher deutlicher Beftimmungen bewirkte Feitfegung des Wafjer- 
ftandes, jteht den Betheiligten die Stlage bei dem Kreis-(Stadt-)Ausfchuß zu. 
Bor demjelben find auch Streitigkeiten darüber, ob die Höhe des Wafferjtandes 
in vechtsperbindlicher und deutlicher Weife beftimmt it, im Berwaltungsitreit- 
verfahren zum Austrage zu bringen. 

Diejelbe Behörde tft befugt, einen bis zur vechtsfräftigen Entjceheidung im 
Berwaltungsftreitverfahren innezuhaltenden Wafjerftand durch endgültigen Be- 
jhluß vorläufig fejtzufegen.'°) 

V. Gewinnung von Erzeugniffen des WVaffers. 

Sm folgenden Abjchnitt betrachten wir die Gewinnung von Erzeugnifjen 
des Wafjers aus dem Thier-, Pflanzen und Mineralveich, jowie von Eis. Das 

16) Bergl. hierzu die Anm. zu S 11 flgd. a. a. DO. bei Brauchitfch: Die neuen 
preußifchen VBerwaltungsgejege Bd. 4 ©. 64 flgd. 

) &8 müjjen mehrere Kommifjarien mitwirken. Gin Rechtsfundiger braucht fich 

unter denfelben nicht zu befinden. Gntjch. d. DO. B. ©. vom 16. Dezember 1886. XIV 
©. 301 und vom 19. Dezember 1892 XXIV 262. 

18) Bergl. hinfichtlich der Rechtiprechung des D. B. ©. zu $ 67T a. a. DO. Braudhitjch 
a. a. D. Bd. 4 ©. 855 flgd.
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wichtigfte Erzeugmiß find die Fische, weshalb die Fijchereinugung eingehender 

behandelt ift. 

1. Minder wichtige Nutungen. 

1. Die Nußungen der Ströme gehören nah $ 38 Tit. 15 Th. II des 

Allgem. Landrecht3 zu den Negalien des Staates. Was unter den Begriff der 

Nugung fällt, vegelt fich nach $ 110 Tit.2 Th.Ia.a.d. 
Ob die Entnahme von Schilf, Rohr, Kies, Steinen aus dem 

Strome durch einen Dritten erfolgen fan, wird im Zweifel nach der Bejchaffen- 
heit des einzelnen Falles beurtheilt werden müfjen. Grumdfäßlic wird daran 
feitzuhalten jein, daß die Entnahme derartiger Stoffe ohne ftaatliche Genehmt- 
gung unzuläffig ift, wenn fie eine Veränderung des Strombettes mit fich bringt. '”) 

Sm Bereiche der Weichjel-Steombauverwaltung tft durch S 45 der allge 
meinen Volizeiferordnung vom 7. März 1895 vorgefchrieben, daß die Entnahme 

von Steinen, Kies, Erde oder jonftigen Materialien aus dem Flußbette nur auf 

Grund einer Erlaubniß der zuftändigen Behörde zuläffig it und daß “Jeder, 
welcher derartige Arbeiten ausführt, den ihm ertheilten Exrlaubnißjchein auf Ver- 
langen den zuftändigen Strompolizeibeamten jederzeit vorzuzeigen hat. Durch 

Erlag des Minifters der öffentlichen Arbeiten vom 14. Juni 1894 tft ferner 
angeordnet, daß in der Negel für die Entnahme von Kies, Sand und anderen 
Materialien, mit Ausnahme der Steine, bei Extheilung der ftrompolizetlichen 
Erxlaubniß ein entjprechendes Entgelt dann zu bedingen ift, wenn jolche Mlaterta- 
lien an ihren Gewinnungsorten einen die Werbungskoften überfteigenden Werth 
haben. Dies gilt insbefondere von der Entnahme zum Zwece der Weiterver- 

äußerung, bei der eine gewerbsmäßige WVerwerthung der entnommenen Stoffe 
beabfichtigt wird. Liegt die Entfernung derartiger Materialien im nterejje der 
Stromunterhaltung, jo wird ein Entgelt von geringer Höhe beanfprucht oder auf 
ein folches ganz verzichtet. Bisherige Geftattungen der Entnahme zum eigenen 
Gebrauch ohne Entgelt follen nur dann zurücgezogen werden, wenn e8 fich um 

größere Quantitäten handelt und die betreffenden PVerfonen oder Unternehmer 
leiftungsfähig find. Für gemeimnüsgige Anlagen und Zwece ift die unentgeltliche 
Materialhergabe nach wie vor gejtattet. Bei Bemefjung der Gebühr foll in 
billiger und der bisherigen Hebung Nechnung tragender Weife verfahren und 
insbefondere berücfichtigt werden, daß Eleine felbftändige Betriebe nicht durch zu 
hohe Anforderungen in ihrem Fortbeftande gefährdet werden. 

Das Eis ftellt fi) zwar nur al3 eine andere Erfeheinungsform der fich 

innerhalb des Flußbettes bewegenden Wafjerwelle dar, die legtere büßt indejjen 

mit dem DVerlufte ihrer Fortbewegung auch ihre wejentliche Eigenart al3 res 
communis omnium ein und wird ebenfalls ein Produkt des Stromes. Auch) 

die Eisgewinnung wird in einzelnen Steomtheilen gegen Entgelt vergeben. 

Hinfichtlich derfelben machen einzelne Dritte, beijpielsweife die Stadtgemeinde 
Thorn, ein ausfchließliches Nusungsrecht für bejtimmte Stromtheile geltend. 

19) Yergl. Entfeh. d. Reich3-Ger. vom 10. Februar 1881 Bd. 4 ©.-258 und vom 

26. Dftober 1893 Bd. 32 ©. 287, fowie Entjch. des D. VB. ©. vom 27. November 1897 
XXXIL 263. 
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Das Jagdrecht auf den Öffentlichen Flüffen war-nach den Bejtimmungen 
de8 Allgemeinen Landrechts3 dem Brivatverfehr entzogen. Diejer Nechtsjat ift 
durch die SS 1—3 des Gefeßes vom 31. Oftober 1848 (G. ©. ©. 343) und 
die SS 1 und 2 des Gefeges vom 7. März 1850 (G. ©. ©. 165) in Wegfall 
gekommen.) Die Ausübung des Jagdrechtes vegelt fich daher gegenwärtig auch 
bei den öffentlichen, im gemeinen Eigenthum des Staates ftehenden Strömen 
nach den VBorjchriften des Jagd-Bolizeigejeges vom 7. März 1850. Befugt zur 

eigenen Ausübung des Fagdrechtes auf feinem Grund und Boden ift der Be- 
iger nach Maßgabe der SS 2 flgd. a. a. DO. Die Vorausfegungen des S 2 

liegen bei dem Fisfus als Eigenthümer der öffentlichen Flüffe nicht vor, weil 
diefe für fich allein feinen land» oder forjtwirthichaftlich genußten Flächenraum 

darftellen und fie auch den Seen oder Teichen nicht gleichzuftellen find. Die 
öffentlichen Flüffe gehören daher nach $ 4 a. a. D. der Negel nach zu den ges 
meinjchaftlichen Jagdbezirfen der Gemeinden, denen fie angehören.?') : 

2. Fildereiungung. 

Die wichtigfte unter den hier betrachteten Nugungen der öffentlichen Ströme 
und der jonftigen Gewäfjer bildet die Fifcherei. 

a) Allgemeines. 

Zwei Berufsitände nährt von Alters hev die flichende Welle, den Schiffer 

und den Filcher. Beider Lebensführung und Anterefjen find vielfach gemeinfam, 

vielfach verschieden und die DVerjchiedenheit tritt in dem Maße fehärfer und 
tvennender hervor, in dem beide Ermwerbszweige fich ausgejtalten und jeder den 
jeinen befonders gepflegt und gejchäßt wifjen will. So lange der Umfang der 
Schiffahrt, die Größe und die Fortbewegungsgefchwindigfeit der Fahrzeuge fich 
in bejcheidenen Grenzen halten, andererjeitS der anfcheinend unerjchöpfliche Fiich- 

veichthum der Gewäfjer dem Fischer jederzeit und fat mühelos Weberfluß für 

Selbjtverbrauc und Handelsabjah bietet, fehlt e3 an ernten Gründen für den 
Kampf der beiden nterejfen. HZerreigt auch ein plumper Kahn, ein ungefüges 
Floß die aufgeftellten Neße, jo jchädigen derartige Zufälle nur die Fifcherei- 

ausübung der Einzelnen. Tritt aber die Zeit mehr und mehr in das Zeichen 

de3 Verkehrs, mehrt fich die Zahl der Schiffe und Flöße, bildet fich insbejondere 
ein regelmäßiger Dampferverfehr auf „des Königs Straßen zu Wafjer” aus, 
der die Fahrrinne fire fich in Anfpruch nimmt, die Ufer unterwühlt, den Filch- 
bejtand beunruhigt und ihm die gewohnten Laichpläge verfümmert, jo treten fich 
Schiffer und Fischer feindlich gegenüber. 

Aus dem Anwachjen der induftriellen Unternehmungen entjtehen dem Ge- 

-werbe des Legteren weitere jehwere Beeinträchtigungen, Wafjermühlen und Trieb- 

20) Entjch. des Ober-Trib. vom 8. Februar 1853 Bd. 25 ©. 396 und vom 6. März 

1855. GStrieth. Archiv Bd. 15 ©. 316. 

>) Entfch. d DO. 3. ©. vom 23. Mai 1889, XVIII 287. Bergl. hinfichtlich der analog 
zu behandelnden Schienenftraßen der Gifenbahnen den Erlaß des Minifters für Die 

landwirthichaftlichen Angelegenheiten und des Junern vom 1. März 1872. Min. BL f. 

d. 1. Berw. ©. 127. R
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werfe machen ihren ftörenden Einfluß geltend und das Eindringen verderblicher 
Abwäfjer und Abfälle vernichtet nicht felten in weitem Umfange um die Einfluß: 
jtelle den gefammten Fifchbeftand. Um die geringeren Fangergebniffe auszu- 
gleichen, nimmt der Fischer feine Zuflucht zu Fünftlicheren Fanggeräthen und 
Fangmethoden und jchädigt fich jelbjt durch unwirthichaftliche Ausnugung der 

Flichgrände. Nicht mit Unvecht konnte die Fifcherei lange darüber Elagen, daß 

ihr nicht der gebührende Schuß zu Theil werde. Handel und Gewerbe, in deren 

Dienft ich die Schiffahrt geftellt, wuchfen jo fchnell und kraftvoll, daß ihre offen 
zu Tage liegende Bedeutung einer gerechten Abwägung dev beiderfeitigen inter 
ejjen im Wege jtand. 

Exit in Folge der wachjenden Erfenntniß der Wichtigkeit der Fifchnahrung 
und der jich immer mehrenden Klagen über die VBerödung der Fifchgewäfler 
machte ich eine andere Aıiffaffung geltend und der Staat, ebenjo wie die Be- 
theiligten jelbit jchritten zu Abhülfemaßregeln. Der Staat vegelte das Ber- 
hältniß zwifchen Schiffahrt und Jnduftrie auf der einen, ‚der Filcherei auf der 

anderen Seite durch Abgrenzung ihrer Nußungsberechtigungen an den Gewäjjern, 
nahm bei den Strom- und Uferbauten auf Belafjung und Neufchaffung von 

Laichrevieren Bedacht, fehüßte den Fiichbeftand durch eine Reihe polizeilicher 

Vorfchriften über die gewerblichen Betriebe, wie Bejtimmungen über die Yang- 

geräthe, das Mindeftmaß der Fangobjefte und die einzuhaltenden Schonzeiten 
und förderte die der Fünftlichen Fischzucht dienenden Beitrebungen. Die Be- 
theiligten aber fchlofjen fich zu Fiichereivereinen zufammen, die es fich zur Auf- 

gabe jtellten, das Verftändniß für Fischzucht und Fifcherei in weiten Kreijen zu 

wecken und die verödeten Gewäfler mit einer ihren DVerhältniffen angepaßten 

Stuchbrut zu befegen. 

b) Gejchichtliche Entwicdlung. 

Unter der Herrichaft des deutjchen Ordens mußte die Fijcherei noth- 
wendiger Weife eine bejondere Berücjichtigung erfahren. Ströme, Seen und 
Flüffe waren ungemein fifchreich, andererjeitS war die Landesherrfchaft ein geift- 
licher Orden, dejjen Mitglieder, Diener und Unterthanen die zahlreichen gebotenen 
Fafttage der Fatholifchen Kirche ftrenge hielten und daher der vornehmiten Faften- 

jpeife in befonders großem Umfange benöthigten. Die Aufzeichnungen der alten 
Ehroniften enthalten der Negel nach unter den Angaben über bemerfenswerthe 

Sahresereigniffe Notizen über bejonders veiche Fifcherträge, fie unterlafjen es 

auch nicht, zuc Charakterifiwung der Preisitände beftimmter Zeitperioden neben 

dem Preije des Getreides auch den einzelner Fifchforten anzuführen. Derartige 
Angaben finden fich auch bei den Schriftitellern der jpäteren Zeit. Schon das 
Treßlerbuch des Hochmeifterhofes berichtet über die Ankäufe größerer Fifchmengen 
für die fürftliche Hofhaltung. 1466/69 Ffaufte man ein Schoc Brafjen um 
2 gute Grojchen, einen Lachs von zwei Ellen für 21, ein Schod Neunaugen für 

2 Schillinge, ein Fuder von allerlei Fifchen aber galt nur 5 g. ©.) ) m 

>>, Boßberg, „Gejchichte der Preußifchen Münzen und Siegel“. Berlin 1843. 

©. 126 u. 127. 

2) Wernide a.a.D. Bd. I ©. 347. 
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Sommer 1604 wınden jo viel Störe in der Weichjel bei Thorn gefangen, wie 
feit Menfchengedenfen nicht, 1744 fo viel, daß das Pfund für 2 g. ©. verkauft 

wurde. **) 
Entfprechend der Wichtigkeit des Fifchfangs für den eigenen Verbrauch und 

al3 Einnahmequelle war der Orden von Anfang an darauf bedacht, fich dejjen 
Exträgniffe unmittelbar zu NuGen zu machen und ihn nur in befchränftem Maße 
für feine Unterthanen frei zu geben. An den Privilegien der Oxdenszeit wird 
die Fifcherei Gemeinden und Privatleuten der Negel nach) nur „zu Tifches 
Nothdurft und nicht zum Verkauf“ eingeräumt, auch durfte fie vegelmäßig nur 

mit Eleinerem Gezeuge, nicht mit großen NeGen geübt werden. In dem Grün- 
dungsprivilegium von Graudenz vom Jahre 1291 heißt e8: Duch haben wir 
gegeben den burgern dirre bemumpten ftat Grawdenz freyheit zu fyjchene in der 
weiszele von dem fliegze Osza genant bis in den zee Nenfee genant gleich den 
burgeen zeum Kolmen. ?°) 

Die Handfefte dev Stadt Schwe von 1338 beftinmmte: „Sie follen auch 

nicht ftefchen in den jeen und teichen die da Liegen in ihrer freyheit” und „auch 
verleihen wir den eimmohnern diefer ftabt, dafz fie in dem wafjer Bda mit walen 
und mit hamen fifchen mögen.“ ?°) 

Eine zwifchen 1374 und 1384 erlaffene Verfchreibung des Ordens über 
Neumontau befagt Hinfichtlich des Dorfichulzen, des Pfarrers und der übrigen 
Befiger: „und vorkyen im och freye fifchereye jn der weilzel czu jeyme tifche mit 
eleinem geezuge mit reifen und mit jecken“ — „wir legen och dem pfarrer freye 
fifchereye in der weifzel aljo deme fcholgen vorlyen ift“ — „och lege wir eyme 

itezlichen befiger freye fifchereye zu jeynem tifche in der montau binnen ever 
grenitizen.“ ?”) 

Die Kulmifche Handveite ($ 26) enthält eine Beftimmung ähnlichen Jn- 
halts, da8 jus culmense ex ultima revisione giebt nur Vorjehriften über die 
Fifcherei in. jtehenden Gewäfjern (Kap. ID. 

Der Grundjag der Negalität des Fifchfangs, den das Nömifche Necht nicht 
fannte,?®) der fich‘ aber in vielen Ländern Deutfchlands eingebürgert hatte und 
der auch im 8 73 Th. II Tit. 15 Allg. ER. zum Ausdruck gebracht wird, war 
den Landestheilen, in welchen gegenwärtig noch das Weftpreußifche Provinzial- 
vecht gilt, fremd. Das fodifizirte Brovinzialvecht vom 19. April 1844 bejtimmt 

dementjprechend in $ 72, daß dev Filchfang in öffentlichen Gewäffern fein Necht 
des Staates ift. 

c) Breußifhe Gejeggebung. 

Bi8 zum Crlaß des Fifchereigefeges für den Preußifchen Staat von 
. 30. Mat 1874 (6. ©. ©. 197) war in Preußen für die privatrechtliche Seite 

der Fifcherei der Inhalt der SS 170—192 Th. I Tit. 9 und SS 73—78 Th. II 

2) Wernide a.a.D. Bd. II ©. 473. : 

>) Fröhlich, „Chronik der Stadt Graudenz“. Graudenz 1891. ©. 5 fad. 

20). MWegnerxa..0.:0.:-11 ©. 85: 
>”) Geh. Archiv zu Königsberg, „Handveitenbuch” Nr. 6 BL. 19. 
2°) Windicheid, a.a.D. Bb.I ©. 327.
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Tit. 15 Allg. 2. R. maßgebend; S 186 a. a. ©. verwies hinfichtlich dev wegen 
der Laichzeit, des verbotenen Fifcherzeuges und der fonft zur Verhütung des 
Ruins der Fijchevei getroffenen Anordnungen auf die Vorfchriften der Polizei- 
gejege. AS jolche Famen für das Weichjelgebiet in Betracht die unter dem 
4. März 1847 exlaffene Fifchereiordnung für die Provinz Pojen (6. ©. 
©. 107) und diejenige für die Binnengewäffer der Provinz Preußen (6. ©. 
©. 114). 

Das Fifchereigefeg vom 30. Mai 1874 fehränft die Fifchereiberechtigungen 
nach verjchiedenen Richtungen hin ein und läßt diefelben unter gewiffen VBoraus- 
jegungen zur Aufhebung gelangen, beides unter Entfehädigung der Berechtigten. 
Die Nubung dev Binmenfischerei durch die Gemeinden ift dahin geregelt, daf 
diefelbe mu durch angeftellte Fifcher oder durch Verpachtung für längere Zeit- 
perioden ftattfinden darf, während eine Freigabe des Fifchfanges verboten ijt 

(SS 5—8). Die Berechtigten eines größeren zufammenhängenden Fifchereigebietes 
lönnen bedufs Beauffichtigung und Erhaltung des Fiichbeftandes und gemeinfchaft- 
licher Bewirthichaftung und Benugung der Fifchwaffer durch Tandesherrlich zu 
genehmigendes Statut zu einer Genofjenfchaft vereinigt werden (SS 9 md 10). 
Flur die Ausübung der Fischerei ift, jomweit fie nicht durch den Berechtigten felbft 

erfolgt, die Nachjuchung polizeilicher Exlaubnißfcheine vorgefchrieben (SS 11—18). 

Die zum Ftichfange ausliegenden Fifcherzeuge müfjen bezeichnet fein ($ 19). Die 

Breite der Gewäfjer darf zum Zwecke des Fiichfanges durch ftändige Fifcherei- 

vorrichtungen niemal® auf mehr als auf die Hälfte der Wafferfläche, bei ge- 
wöhnlichem niedrigen Wafferftande vom Ufer aus gemefjen, für den Wechjel der 
Stfche verjperrt werden ($ 20). Schäpdliche Fangmittel find verboten ($ 21). 

Das Gejeß gejtattet weiter die Anlage von Laich- und Fiichichonrevieren (SS 29 

bi3 34) und die Herftellung von Fifchpäffen für die Wanderfifche (SS 35—42), 

unterfagt die Berumreinigung der Fifchwaffer durch Einleitung fchädlicher Stoffe 

aus landwirthichaftlichen oder gewerblichen Betrieben, jowie das Nöthen von 
Flachs und Hanf in nicht gejchlofjenen Gewäfjern (SS 43—44). Die Tödtung 
und der Fang einer Neihe von der Fifcherei jchädlichen Thieren wird den 

Fijchereiberechtigten freigegeben ($ 45). Die Aufficht über die Fischerei Fan 
durch befondere vom Staate beftellte Beamte ausgeübt, von den fijcherei- 

berechtigten Genofjenfchaften oder Gemeinden fönnen amtlich zu verpflichtende 
Fifchereiauffeher eingefegt werden (SS 46-48). Die SS 49—52 enthalten Straf- 
beftimmungen, neben denjelben kommen noch die VBorjchriften der SS 296, 2968 
und 370 Pr. 4 des Neichsftrafgejegbuches in Betracht. 

Das Fifchereigefeg findet auf jämmtliche der Preußifchen Landeshoheit 

unterworfene Gemwäffer ohne Unterjchied, ob diefelben öffentliche oder private, 
fließende oder ftehende, natürliche oder fünftliche find, Anwendung. ES bejchränft 
fich nur felbjt Hinfichtlich der Anwendbarkeit eines Theiles feiner Borjchriften auf 
gejchlojjene Gewäjjer.?”) 

Dasjelbe gilt von den fifchereipolizeilichen VBorjchriften, welche nach 522 a.a.D. 
im Wege landesherrlicher Verfügung nach Anhörung der Provinzialvertvetungen 

>) Verhandlungen des Herrenhaufes von 1874, Bd. I ©. 256/257, Entjch. des D. B. ©. 
vom 25. Februar 1895, XXVILII 305. 

3%
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für die einzelnen Provinzen erlaffen find. ES find dies für das Weichjelgebiet 
die Verordnungen, betreffend die Ausführung des Fijchereigefeges in der Provinz 
Weftpreußen, vom 8. August 1887 (6. ©. ©. 348), in der Provinz Schlefien 
vom 8. Auguft 1887 (6. ©. ©. 406) und in der Provinz PBojen vom 12. Mai 

1888 (6. ©. ©. 105). Der $ 1 der erjterwähnten Verordnung beftimmt, daß 
in dem Arme der Weichjel bei Neufähr als Grenze der Binnenfischerei gegen 
die Küftenfifcherei eine gerade Linie gelten foll, welche die durch Grenzzeichen 
fenntlich gemachten äußerjten Punkte des fejten Landes der beiden Stromufer 
mit einander verbindet. 

Nachdem durch Anlandungen in dem Weichjelaum bei Nleufähr das feite 
Land fich weiter vorgefchoben hat, ift dieje Grenzlinie durch Bekanntmachung des 
egierungspräfidenten zu Danzig vom 6. Dezember 1898 anderweit feitgeitellt 
worden (Amtsblatt ©. 398). 

‚Sn den Ausmündungen der Nlogat joll nach Art. I der Verordnung vom 
10. Mat 1893 (6. ©. ©. 87) diefelbe Abgrenzung durch eine gerade Linie ge- 
bildet werden, welche von dem Kirchturm zu Jungfer auf den Endpunkt des 
Längsgejtelles zwifchen Jagen 3 und 4 (Revier Anwachs der fisfaliichen Nlogat- 
haffkämpe), von dort zum Schnittpunkt des im Jagen 7 zwifchen Schlag g und i 
liegenden Quergeftelles (Nevier Fifcherhafen der fiskalifchen Nogathafffämpe) mit 
der HZährtenrinne und von dort zu einem 100 m jüdlich des alten Leuchtthurms 
auf der Mole des Elbings gelegenen Bunkte läuft. 

Durch $ 53 des Fifchereigefeges find alle früheren jeinen Beltimmungen 
entgegenjtehenden Borjchriften aufgehoben. 

ES bezieht fich dies indefjen nur auf diejenigen VBorfchriften der älteren 
provinziellen Fifcheretordnungen, welche einen fifchereipolizeilichen Charakter 
tragen und infoweit durch die auf Grund de8 S 22 a.a.D. erlafjenen Bro- 
vinztalverordnungen erjeßt find. Die jonftigen provinzialvechtlichen Vorjchriften, 
insbejondeve diejenigen über das Eigenthum der Gemäfjer und die Grenzen der 
Sifchereiberechtigungen find beftehen geblieben, infoweit fie nicht im Wider- 
jpruch mit dem Gejeg vom 30. Mat 1874 ftehen. °°) 

Bon der Fijchereiordnung für die Binnengewäfjfer der Provinz Preußen 
vom 7. März 1845 gilt heute mur noch $ 17, der den Umfang der Fijcherei- 
berechtigung zu des Tijches Nothdurft beftimmt. °') 

Die näheren Bejtimmungen über das Verhältnig der Fifcherei zu der Schiff- 
fahrt geben die SS 16 fgde. der Verordnung vom 8. Auguft 1887 für Weft- 
preußen und die SS 16 fgde. der Verordnung vom 12. Mai 1888 für Bojen, 
jowte hinfichtlich der Fifcherei im Fahrwafjer die SS 41—43 der Polizeiver- 
ordnung, betr. die Ausübung der Schifffahrt und Flößerei auf der Weichjel und 
dev Nogat, jowie auf den jchiffbaren Theilen ihrer Ntebenflüffe, vom 7. März 
1895 Amtsbl. der Neg. zu Danzig, 1895, Beilage zu Ne. 13). ?®) 

>) Drucjfachen des AUbgeordnetenhaufes 1873/74 Nr. 98. 
») Erl. des Min. f. Landw. 2c. vom 28. Februar 1886 MbL. f. d. i. B. ©. 47. 

>) Hinfichtlich der Mitführung von Fifchereigeräthen in und an Schiffsgefäßen 
und Flößen auf den jchiffbaren und flößbaren Gewäfjern der Provinz Weitpreußen vergl. 
die Bolizeiverordnung des Dber-Präfidenten Diefer Provinz vom 22. Auguft 1896, Amtsbl. 
der Neg. zu Danzig ©. 866. 
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Die Zuftändigfeit des Bezivksausfchuffes zum Erlaß von Negulativen, betr. 

die Beauffichtigung und den Schuß der Laichjchonreviere, die Genehmigung zur 
Ausführung von Fijchpäffen und die Behandlung diefer Fifchpäffe (SS 31, 36 
39, 41, 42 des Fijchereigejeges) guiindet fich auf $ 98 des Zuftändigkeitsgefeges. 

Nach 5 99 a. a. DO. bejchließt der Bezirfsausfchuß ferner über die Geftattung 
von Ableitungen nach 8 43 Abfag 2 des Fifchereigefeges und itber die An- 
ordnungen von Vorkehrungen nah S 43 Ab. 3 dajelbit, jowie über die Ge- 

ftattung von Ausnahmen von dem Verbote des Flachs- und Hanfröthens in nicht 
gejchlofjenen Gemäflern. 

Der Entjcheidung des Bezirksausfchuffes unterliegen auch nach $ 102 des 

Zuftändigfeitsgejeges Streitigkeiten über die Frage, ob ein Gewäfjer als ein ge- 
ichlofjenes anzufehen ift ($ 4 des Fifchereigefeges) und Klagen der Fifchereibe- 
vechtigten oder Fijchereigenofjenfchaften auf weitere Bejchränfung oder gänzliche 

Aufhebung von Fifchereiberechtigungen, welche auf die Benugung einzelner be- 

ftimmter Fangmittel oder ftändiger Fijchereivorrichtungen gerichtet find (S$ 5 
3.2 aD. 

Die Aufficht über die nach SS 9 und 10 des Fifchereigefeges gebildeten 
Genofjenschaften führt der Kreis-(Stadt-JAusfchuß. **) 

Aus der Mitte der Intereffenten heraus fördert die Fifcherei auf allen 
ihren Gebieten vorzugsweife der feit dem Jahre 1880 beftehende „Weftpreußifche 
Fifchereiverein“ mit dem Site in Danzig, defjen Verhältnifje durch die Sagungen 
vom 9. April 1894 geregelt find. Dexjelbe zählt gegenwärtig 632 zahlende 
Mitglieder, er unterhält die Fifchzuchtanftalt in Königsthal und verwendet feine 

gegen 15 000 Mark betragenden Jahreseinnahmen im ntereffe der Wieder- 
bejegung der Gewäfjer mit Fifchbeftänden und der Belehrung und Unterftügung 
der Fiicher und Fiichzüchter. 

Ein Bild über die Thätigfeit des Vereins gewährt der in Bd. XI Nr. 2 
feiner periodifchen Zeitfchrift „Mittheilungen des Wejtpreußifchen Fifcherei-Bereins“ 
veröffentlichte Jahresbericht über die Vereinsthätigfeit für die Zeit vom 1. Janıtar 
1898 bi3 Ende März 1899, fowie der nm Bd. XI Nr. 3 diefer Mittheilungen ent- 
haltene Nechnungsabichluß der DVereinskaffe für das Jahr vom 1. April 1898 
bis 1899. Gleiche Zwecke mit im Wefentlichen gleichartigen Mitteln anftrebende 
Bereine beftehen auch in den Provinzen Pojen und Schlefien. 

3) Das Nähere hierüber fiehe in den SS 100 und 101 des Zujtändigfeitsgejeßes. 

Bezüglich der Nechtsmittel gegen die Entfcheidungen und Befchlüffe der Bezirk3- und 
Kreisausfchüffe aus den SS 98—102 a. a. D. vergl. Brauchitfeh „Die neuen Preußifchen 

Berwaltungsgefege”. Berlin 1897, Bd. I ©. 688, 689. 


